
Gemeinde 

(Zutreffendes unterstreichen) 

m Entfernung 
1 

Flurstück Nr.  

Bauplan - Drittschrift  
1 Bauherr:  

er 

Landratsamt 

Beruf: 

Gemarkung auf dem Grundstück Flurstück Nr. 

Genaue Anschrift:  

-Grundstückseigentümer:  

,,Genaue Anschrift: kh d  

Planfertiger: 

Genaue Anschrift:  

Gegenstand der Bauführung:  

 Datum der Planfertigung:  

 if24444--aWi 
 ga4.44v-d,-7/4 

In den Lageplänen sind im Umkreis von 50m Hausnummern und Plannummern einzutragen und zu diesen die Namen der Grundstückseigentümer 
zu setzen:-

 

Unterschriften zum Zeichen der Anerkennung • (Alle beteiligten Nachbarn haben hier, sowie auf den Plänen zu unterzeichnen. Verweigert 
' ein beteiligter Nachbar die Unterschrift, so ist dies mit genauer Angabe des Grundes besonders 

zu vermerken. Der Nachbar ist aufzufordern, seine Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift 
des Gemeinderats einzubringen. Ist die Gemeinde als Eigentümerin benachbarter Grundstöcke — 
auch Gemeindewege — beteiligt, so ist ein entsprechender Gemeinderatsbeschluß beizugeben.) 

Die Planfertiger bestätigen die Richtigkeit 1. des Planfertigers: der Pläne, insbesondere der Lagepläne. 

des verantwortl. Bauleiters für Maurerarbeiten'  

0.141, beschluß (Anlage ) ,4 

JaAi!A : 4. des Grundstückseigentümers: 
5. des Bauherrn:  

für Zimrnermarmsarbeiten Die Bauleiter erklären, daß sie die Ver-
antwortung für die Bauführung übernehmen 
und der Bauberufsgenossenschaft angehören. 

für  
Grundstückseigentümer (Angrenzer) 

Name und Anschrift Flurstück Nr. Datum 
der beteiligten 

eigenhändige Unterschrift 

Y.(// 
15- 19,51-56s3 
17,6  

b) 

c) 

d) 

e) 

re 
a) Stadt-Marke-Gemeinde  

Gemeindebehördliche Bestätigung (Genau auszufüllen!) 
1. Die unterfertigte Gemeindebehörde bestätigt hiermit gemäß § 67 Abs. 3 der Bau0. die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden 

Unterschriften der Beteiligten. 
2, Erinnerungen gegen die beabsichtigte Bauführung sind /4/Wir  veranlaßt. 

Auszug-aus-der-Niederschrift-des=Stadt-rate—des-Mark-t—Genteinderets—ausfillerlielle-Stellungnah-nre-liegt-hei- age  
3, Die Baulinie ist — nach Maßgabe des im I3eschlusse des Landratsamtes—Stadtrates vom Nr. genehmigten 

— bearbeiteten, aber noch nicht genehmigten — Baulinienplanes eingetragen —noch nicht festgesetzt. 
4. Die45X42Es=seree=e42:s.e*u-neiqt---------  esieheek—A-nsclauß-an-die-allgeeteille=heitung—eigeeet=Peelphr-untrenr-

 

5. Geten-die---beebsi- ). 
6, Straßensicherung und Grundabtretung gemäß § 62 Bau0. ist—nicht zu leisten, 

-%.'r r , den  

Stadt —t—Crenteinderat= 

q 171. 
' 

Autobahn 
Bundesstraßen 
Landstraßen L 0. 
Landstraßen II. 0. 
Gemeindewege 

m Entfernung Eisenbahnen 

Öffentl, u. sonst. Gewässer  
Wasserleitungen 

Waldungen 
Öffentliche Gebäude 
(welche?) (§ 68 Bau0.) 

Starkstromleitungen m Entfernung m Entfernung 
m Entfernung 
m Entfernung 
m :Entfernung 

Geb.-Reg.-Nr.  
Beglaubigungsgebühr . DM Pf 

TIM Pf 



777/777—

 

V« Baubeginn int  eine Tafel an gut eiciit• 
barer Stelle aufzustellen die den Manen 

des Bauherrn 
des Bauleiters und 
des Bauunterflehmin 

enthalten muß 
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Alle Holzteile, e 
gar nicht oder 
sonnengebrdunti 
Farbbibandlung 
zulegen. Gelbe 
asue Geieeile nie 

I Maie* qemüt 
die Aesfürung 

Pffiii 
Miesbeet', denj 

Ne. eme.r.  • 
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12, Dez.1953 
eni es31)arb, ...............  

ledvis* 9egviift v. bowlbetet wenn 
die Ausführung den mgelegten 

Ni (etw 
Htesbadi, d  ... 

Der Lerwtret: 
teebn. 

"r•e-, 
....1'••• • 

•-1 

-e-

 

7.; • . et 
• 

le Holzteile, einschl. Windbretter sind entweder 
r Riebt oder so zu streichen, dass se altem, 
nnengebräunterz Hol 7r  rgleichve. Bei andtr?,r 
rbbebandlung ist cl,M.  Brjz'irksamt Muster uor: 
legen. Gelbe Lasur mut grelle Farben dürfen 
g Gebinstle .nieht verwendet werde. 
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1. Bürgermeister 


	Page 1
	Page 2
	Page 3



